
 

Die neue Verpackungsverordnung 2009 

Neue Pflichten bei der Entsorgung von Verkaufsverpackungen  
 
 
 
 
Mit der 5. Novelle der Verpackungsverordnung wurden wesentliche Regelungen für den Umgang mit 
Verpackungen geändert. Betroffen sind Hersteller (Industrieunternehmen) und Vertreiber (Groß- und 
Einzelhändler), die erstmals mit Ware befüllte Verkaufsverpackungen, die "typischerweise beim 
privaten Endverbraucher" anfallen, in den Verkehr bringen.  
 
 Die Verordnung schließt Online-Händler, Ebay-Power-Seller für Importeure mit ein.   
  
  Bei Versandverpackungen und Füllmaterial ist der Versandhändler selbst verpflichtet, 
  sich an  einem dualen System zu beteiligen. Er bringt dieses Material erstmals als 
  Verpackung in den Verkehr.  
 
Für den Hersteller einer Verpackung besteht keine Beteiligungspflicht, da er die Verpackung lediglich 
als eigenständiges Produkt vertreibt. 
 

Für die Rücknahme von Verpackungen, die in Privathaushalten anfallen, gelten ab 1. Januar 2009 
strengere Regeln.  

• Unternehmen, die mit Ware befüllte Verkaufsverpackungen als erste in Verkehr bringen, 
müssen sich an einem flächendeckenden Rücknahmesystem (Duales System) beteiligen.  

• Die bisherige Variante „Selbstentsorger“ entfällt weitgehend.  
• Wer größere Mengen an Verpackungen in Verkehr bringt, muss darüber hinaus eine 

Vollständigkeitserklärung (VE) in elektronischer Form abgeben, erstmals zum 1. Mai 2009                     
für den Zeitraum April – Dezember 2008.  

• Die Daten müssen vor Hinterlegung von einem Wirtschaftsprüfer, Steuerberater oder 
unabhängigen Sachverständigen validiert werden.  

Im gewerblichen Bereich können Lieferanten und Kunden wie bisher individuelle Regelungen 
vereinbaren. 

 

 Zugelassene Duale Systeme sind derzeit:       
  BellandVision GmbH (www.belland-dual.de) 
  Duales System Deutschland GmbH (www.gruener-punkt.de) 
  Eko-Punkt GmbH (www.eko-punkt.de) 
  Interseroh Dienstleistungs GmbH (www.interseroh-isd.de) 
  Landbell AG (www.landbell.de) 
  Redual GmbH & Co. KG (www.redual.de) 
  Veolia Umweltservice Dual GmbH (www.veolia-umweltservice.de/dual) 
  VfW-GmbH (www.vfw-gmbh.eu) 
  Zentek GmbH & Co. KG (www.zentek.de)  

  Weitere Informationen: 
  Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH  
   Frankfurter Straße 720-726  
  51145 Köln-Porz-Eil  
  Telefon: 0 22 03/9 37-0  
  Telefax: 0 22 03/9 37-1 90  
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GüssVita Kompetenzzentrum (seit 1998) 
Das GüssVita Kompetenzzentrum in Allendorf/Lda., mit den Repräsentanzen in Gladenbach,  
Bad Nauheim, Bad Blankenburg, Stuttgart und Radolfzell bietet geprüfte Beratungsleistungen  
und IT-Lösungen für Unternehmen und Gründer aus Handel, Industrie, Handwerk, Dienstleis- 
tung und Non-Profit-Organisationen an.  
 
Ein Team aus firmenzugehörigen Mitarbeitern und Beratern, Berater der Kompetenz-Partner  
und Spezialisten externer Partner setzen sich für den Erfolg der Mandanten des Kompetenz- 
Zentrums ein.  
 
Das Beratungsportfolio für Unternehmensberatung, StartUp, HoGa Beratung, Messeorganisa- 
tion und Art & Medienberatung ergänzt das inhabergeführte Unternehmen mit umfassenden IT-
Serviceleistungen, die betriebswirtschaftliche und technologische Kompetenz zum nachhaltigen 
Nutzen der Mandanten vereinen. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

GüssVita-Grundsätzliches: 

Die Erstellung eines Newsletters: Verpackungsverordnung 2009 begründet keine Handlungsempfehlung, noch kann daraus 
stillschweigend eine solche abgeleitet werden.  Eine Haftung auf Vollständigkeit und Richtigkeit der zugrunde liegenden Daten, 
auch Dritten gegenüber, kann nicht übernommen werden. Benannte Rechtsbeziehungen wurden nicht geprüft. Eine Haftung für 
Folgen einer Weitergabe dieser Ausarbeitung an Dritte wird von GüssVita nicht übernommen. Eine rechtliche Wertung, weder 
über die Vergangenheit, noch für die Zukunft, wird durch GüssVita nicht abgegeben. Rechtliche Fragen werden hierin nicht 
abschließend beantwortet, noch deren Auswirkungen, auch für die Zukunft, beantwortet. Die Ausarbeitung stellt weder eine 
steuerliche oder rechtsanwaltliche Beratung dar. Eine Vervielfältigung dieser Veröffentlichung darf nur von Güss Vita vorge-
nommen werden. Weitere Verteiler sind GüssVita zuvor zu benennen. Ein Abdruck oder das Zitieren aus dem Newsletter ist 
dann erlaubt, wenn die Fa. GüssVita darüber in Kenntnis gesetzt wird und die Quelle* (*GüssVita; Alfons Güss - Diplom 
Betriebswirt; info@guessvita.de) entsprechend benannt wird. Einer Veröffentlichung in anderen Publikationen oder im Internet 
wird hiermit ausdrücklich widersprochen.  


